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NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 
SITZUNG DES ORTSENTWICKLUNGS-, BAU-, 

UMWELT- UND ENERGIEAUSSCHUSSES 
 

 
Sitzungsdatum: Montag, 07.07.2025 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende 20:00 Uhr 
Ort: Sitzungssaal, Rathaus Dietenhofen 

 

 

ANWESENHEITSLISTE 

Vorsitzender 

Koschek, Norbert    

Ausschussmitglieder 

Arlt, Wolfgang    
Bräuer, Jürgen    
Reiter, Nina   Vertretung für Herrn MGR Burgis 
Scheiderer, Klaus    
Ziegler, Christoph    

Schriftführung 

Wilhelm, Milena    

 
Abwesende und entschuldigte Personen: 

Ausschussmitglieder 

Auerochs, Peter   entschuldigt 
Burgis, Wolfgang   entschuldigt 
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TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1 Behandlung der vorliegenden Bauanträge  
   

1.1 Bauantrag für den Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage 
auf dem Grundstück FlNr. 692/65 Gemarkung Dietenhofen (Am Schwanenring 
28) 

BA/1222/2
020-2026 

   

1.2 Bauantrag für die Umnutzung einer Einliegerwohnung zu Büroräumen auf 
dem Grundstück FlNr. 638/78 Gemarkung Dietenhofen (Kopernikusstraße 8) 

BA/1223/2
020-2026 

   

1.3 Tektur zum Bauantrag für den Anbau einer Außen-Stahltreppenanlage auf 
den Grundstücken FlNr. 188/29 und 833/2 Gemarkung Dietenhofen (Warz-
feldener Straße 3) 

BA/1224/2
020-2026 

   

1.4 Bauantrag für die Errichtung eines eingeschossigen Modulhauses mit freiste-
hender Doppelgarage sowie Rückbau des bestehenden Wochenendhauses 
auf dem Grundstück FlNr. 33/4 Gemarkung Seubersdorf (Seubersdorf 19) 

BA/1225/2
020-2026 

   

1.5 Bauantrag für die Errichtung einer Winkelstützmauer zur Abstützung von Ga-
rage und Einfamilienwohnhaus auf dem Grundstück FlNr. 692/84 Gemarkung 
Dietenhofen (Am Schwanenring 29) 

BA/1226/2
020-2026 

   

1.6 Antrag auf isolierte Befreiung für die Errichtung einer Mülltonnen-Einhausung 
auf dem Grundstück FlNr. 634/1 Gemarkung Dietenhofen (Martin-Renz-Straße 
12) 

BA/1229/2
020-2026 

   

1.7 Antrag auf isolierte Befreiung für die Errichtung eines Gartenhauses auf dem 
Grundstück FlNr. 692/13 Gemarkung Dietenhofen (Storchenweg 9) 

BA/1232/2
020-2026 

   

2 Neuerlass einer Stellplatzsatzung (StS) zum 01.10.2025 BA/1227/2
020-2026 

   

3 Neuerlass einer Spielplatzsatzung (SpS) zum 01.10.2025 BA/1228/2
020-2026 

   

4 Verschiedenes  
   

4.1 Aktueller Stand zu Straßenbaumaßnahmen um Dietenhofen  
   

5 Wünsche und Anträge  
   

5.1 Glasfaserausbau im Gemeindegebiet  
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2. Bürgermeister Norbert Koschek eröffnet um 19:00 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Ortsentwicklungs-, Bau-, Umwelt- und Energieausschusses. Er begrüßt alle Anwesenden und 
stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Ortsentwicklungs-, Bau-, 
Umwelt- und Energieausschusses fest. 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 

TOP  1 Behandlung der vorliegenden Bauanträge  

 
  
 
 

TOP  1.1 
Bauantrag für den Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit 
Doppelgarage auf dem Grundstück FlNr. 692/65 Gemarkung 
Dietenhofen (Am Schwanenring 28) 

 

 
Für den Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage auf dem Grundstück FlNr. 
692/65 Gemarkung Dietenhofen (Am Schwanenring 28) wurde ein Bauantrag eingereicht. 
 

 
 
Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 40 „Nördlich 
der Rüderner Straße – BA 2“.  
 
Hinsichtlich der Festsetzungen des Bebauungsplanes ist folgende Befreiung erforderlich: 

− Überschreitung der ausnahmsweisen Abweichung der zulässigen Auffüllung (zulässig: 
1,5 m; geplant: 1,75 m) 

 
Bezüglich der Überschreitung der zulässigen mittleren Gebäudehöhe der Grenzgarage wurde 
dem Bauantrag ein Antrag auf Abweichung von Art. 6 BayBO beigelegt. Die Entscheidung hier-
über obliegt der Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörde im Landratsamt Ansbach. 
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Die Erschließung ist gesichert. 
 
Beschlussvorschlag: 
Das Einvernehmen nach § 36 BauGB für den Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Dop-
pelgarage auf dem Grundstück FlNr. 692/65 Gemarkung Dietenhofen (Am Schwanenring 28) 
wird erteilt. 
 
Des Weiteren wird das Einvernehmen zur ausnahmsweisen Abweichung von der Festsetzung 
des Bebauungsplanes Nr. 40 „Nördlich der Rüderner Straße – BA 2“ im Sinne des § 31 Abs. 1 
BauGB hinsichtlich der überschrittenen Auffüllung des natürlichen Geländes von 1,00 m auf 
1,50 m sowie zu der Befreiung von den Festsetzungen hinsichtlich der 

− Überschreitung der ausnahmsweisen Abweichung der zulässigen Auffüllung (zulässig: 
1,50 m; geplant: 1,75 m) 

 
einstimmig beschlossen Ja 6  Nein 0   
 
 

TOP  1.2 
Bauantrag für die Umnutzung einer Einliegerwohnung zu Büro-
räumen auf dem Grundstück FlNr. 638/78 Gemarkung Dietenh-
ofen (Kopernikusstraße 8) 

 

 
Für die Umnutzung einer Einliegerwohnung zu Büroräumen auf dem Grundstück FlNr. 638/78 
Gemarkung Dietenhofen (Kopernikusstraße 8) wurde ein Bauantrag eingereicht. 
 

 
 
Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 8 Dietenhofen 
„Nord-West“ und liegt im Planbereich „Allgemeines Wohngebiet“ im Sinne des § 4 BauNVO. 
 
Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen (§ 4 Abs. 1 BauNVO). Ausnahms-
weise können sonstige nicht störende Gewerbebetriebe zugelassen werden (§ 4 Abs. 3 Nr. 2 
BauNVO).  
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Geplant ist, die Büroräume für ausschließlich organisatorische, administrative und verwaltungs-
technische Tätigkeiten eines Haus- und Gartenservice zu nutzen. Eine gewerbliche Nutzung im 
Sinne handwerklicher Tätigkeiten oder Lagerhaltung ist am Standort in Dietenhofen nicht vor-
gesehen. 
 
Hinsichtlich der Festsetzungen des Bebauungsplanes ist folgende Befreiung erforderlich: 

− bauliche Nutzung (zulässig: allgemeines Wohngebiet; geplant: sonstiger nicht störender 
Gewerbebetrieb)  

 
Die Erschließung ist gesichert. 
  
 
Beschlussvorschlag: 
Das Einvernehmen nach § 36 BauGB für die Umnutzung einer Einliegerwohnung zu Büroräu-
men auf dem Grundstück FlNr. 638/78 Gemarkung Dietenhofen (Kopernikusstraße 8) wird er-
teilt. 
 
Des Weiteren wird das Einvernehmen zu der Befreiung von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 8 Dietenhofen „Nord-West“ hinsichtlich der 

− baulichen Nutzung (zulässig: allgemeines Wohngebiet; geplant: sonstiger nicht stören-
der Gewerbebetrieb)  

erteilt.  
 
einstimmig beschlossen Ja 6  Nein 0   
 
 

TOP  1.3 
Tektur zum Bauantrag für den Anbau einer Außen-
Stahltreppenanlage auf den Grundstücken FlNr. 188/29 und 
833/2 Gemarkung Dietenhofen (Warzfeldener Straße 3) 

 

 
Für den Anbau einer Außen-Stahltreppenanlage auf den Grundstücken FlNr. 188/29 und 833/2 
Gemarkung Dietenhofen (Warzfeldener Straße 3) wurde ein Tekturantrag zum ursprünglichen 
Bauantrag für die Teilaufstockung eines neuen Obergeschosses für weitere Pensionsräume 
sowie die Errichtung einer Stahltreppenanlage eingereicht. 
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Das Baugrundstück befindet sich im Innenbereich und daher richtet sich die bauplanungsrecht-
liche Zulässigkeit nach § 34 BauGB. 
Das Bauvorhaben fügt sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
überbauten Grundstücksfläche in die Eigenart der näheren Umgebung ein. 
 
Die Erschließung ist gesichert. 
 
Beschlussvorschlag: 
Das Einvernehmen nach § 36 BauGB für den Anbau einer Außen-Stahltreppenanlage auf den 
Grundstücken FlNr. 188/29 und 833/2 Gemarkung Dietenhofen (Warzfeldener Straße 3) wird 
erteilt.  
 
einstimmig beschlossen Ja 6  Nein 0   
 
 

TOP  1.4 

Bauantrag für die Errichtung eines eingeschossigen Modul-
hauses mit freistehender Doppelgarage sowie Rückbau des 
bestehenden Wochenendhauses auf dem Grundstück FlNr. 
33/4 Gemarkung Seubersdorf (Seubersdorf 19) 

 

 
Für die Errichtung eines eingeschossigen Modulhauses mit freistehender Doppelgarage sowie 
den Rückbau des bestehenden Wochenendhauses auf dem Grundstück FlNr. 33/4 Gemarkung 
Seubersdorf (Seubersdorf 19) wurde ein Bauantrag eingereicht. 
 

 
 
Das Baugrundstück befindet sich im Innenbereich und daher richtet sich die bauplanungsrecht-
liche Zulässigkeit nach § 34 BauGB. Das Bauvorhaben fügt sich nach Art und Maß der bauli-
chen Nutzung, der Bauweise und der überbauten Grundstücksfläche in die Eigenart der nähe-
ren Umgebung ein. 
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Die Erschließung ist gesichert.  
 
Beschlussvorschlag: 
Das Einvernehmen nach § 36 BauGB für die Errichtung eines eingeschossigen Modulhauses 
mit freistehender Doppelgarage sowie den Rückbau des bestehenden Wochenendhauses auf 
dem Grundstück FlNr. 33/4 Gemarkung Seubersdorf (Seubersdorf 19) wird erteilt.  
 
einstimmig beschlossen Ja 6  Nein 0   
 
 

TOP  1.5 

Bauantrag für die Errichtung einer Winkelstützmauer zur Ab-
stützung von Garage und Einfamilienwohnhaus auf dem 
Grundstück FlNr. 692/84 Gemarkung Dietenhofen (Am Schwa-
nenring 29) 

 

 
Für die Errichtung einer Winkelstützmauer zur Abstützung von Garage und Einfamilienwohn-
haus auf dem Grundstück FlNr. 692/84 Gemarkung Dietenhofen (Am Schwanenring 29) wurde 
ein Bauantrag eingereicht. 
 

 
 
Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 40 „Nördlich 
der Rüderner Straße – BA 2“. Hinsichtlich der Festsetzungen des Bebauungsplanes ist folgen-
de Befreiung erforderlich: 

− Höhe der Winkelstützmauer (zulässig: 0,50 Meter hohe sichtbare Teile der Einzelele-
mente; geplant: 0,80 Meter hohe sichtbare Teile der Einzelelemente) 

 
Die Erschließung ist gesichert.  
 
Beschlussvorschlag: 
Das Einvernehmen nach § 36 BauGB für die Errichtung einer Winkelstützmauer zur Abstützung 
von Garage und Einfamilienwohnhaus auf dem Grundstück FlNr. 692/84 Gemarkung Dietenh-
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ofen (Am Schwanenring 29) wird erteilt. 
 
Des Weiteren wird das Einvernehmen zu der Befreiung von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 40 „Nördlich der Rüderner Straße – BA 2“ hinsichtlich 

− Höhe der Winkelstützmauer (zulässig: 0,50 Meter hohe sichtbare Teile der Einzelele-
mente; geplant: 0,80 Meter hohe sichtbare Teile der Einzelelemente) 

erteilt.  
 
einstimmig beschlossen Ja 6  Nein 0   
 
 

TOP  1.6 
Antrag auf isolierte Befreiung für die Errichtung einer Müllton-
nen-Einhausung auf dem Grundstück FlNr. 634/1 Gemarkung 
Dietenhofen (Martin-Renz-Straße 12) 

 

 
Für die Errichtung einer Mülltonnen-Einhausung auf dem Grundstück FlNr. 634/1 Gemarkung 
Dietenhofen (Martin-Renz-Straße 12) wurde ein Antrag auf Erteilung einer isolierten Befreiung 
eingereicht. 
 

 
 
Die Errichtung einer Mülltonnen-Einhausung stellt ein verfahrensfreies Bauvorhaben nach Art. 
57 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) BayBO dar, da sie einen Brutto-Rauminhalt von bis zu 75 m³ nicht 
übersteigt und eine Höhe von unter 2 Meter aufweist (Art. 57 Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe a) Bay-
BO). 
 
Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 8 Dietenhofen 
„Nord-West“. Hinsichtlich der Festsetzungen des Bebauungsplanes ist folgende Befreiung er-
forderlich: 

− Höhe der Mülltonnen-Einhausung als Einfriedung (zulässig: 1,20 Meter; geplant: 1,80 
Meter).  

 
Die Erschließung ist gesichert. 
 
Beschlussvorschlag: 
Das Einvernehmen nach § 36 BauGB für die Errichtung einer Mülltonnen-Einhausung auf dem 
Grundstück FlNr. 634/1 Gemarkung Dietenhofen (Martin-Renz-Straße 12) wird erteilt. 
 
Des Weiteren wird das Einvernehmen zu der Befreiung von den Festsetzungen des Bebau-
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ungsplanes Nr. 8 Dietenhofen „Nord-West“ hinsichtlich 

− Höhe der Mülltonnen-Einhausung als Einfriedung (zulässig: 1,20 Meter; geplant: 1,80 
Meter).  

erteilt. 
 
einstimmig beschlossen Ja 6  Nein 0   
 
 

TOP  1.7 
Antrag auf isolierte Befreiung für die Errichtung eines Garten-
hauses auf dem Grundstück FlNr. 692/13 Gemarkung Dietenh-
ofen (Storchenweg 9) 

 

 
Für die Errichtung eines Gartenhauses auf dem Grundstück FlNr. 692/13 Gemarkung 
Dietenhofen wurde ein Antrag auf Erteilung einer isolierten Befreiung eingereicht. 
 

 
 
Die Errichtung des Gartenhauses stellt ein verfahrensfreies Bauvorhaben nach Art. 57 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe a) BayBO dar, da es einen Brutto-Rauminhalt von bis zu 75 m³ nicht übersteigt. 
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Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 39 „Nördlich 
der Rüderner Straße – BA 1“. Hinsichtlich der Festsetzungen des Bebauungsplanes ist folgen-
de Befreiung erforderlich: 

− Überschreitung der Baugrenze im Westen 
 
Die Bauherren haben vom Landratsamt Ansbach bereits eine Abweichung hinsichtlich der 
Überschreitung der zulässigen Grenzbebauung nach Art. 6 BayBO erhalten. 
Die Erschließung ist gesichert. 
 
Beschlussvorschlag: 
Das Einvernehmen nach § 36 BauGB für die Errichtung eines Gartenhauses auf dem 
Grundstück FlNr. 692/13 Gemarkung Dietenhofen wird erteilt. 
 
Des Weiteren wird das Einvernehmen zu der Befreiung von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 39 „Nördlich der Rüderner Straße – BA 1“ hinsichtlich 

− Überschreitung der Baugrenze im Westen 
erteilt.  
 
einstimmig beschlossen Ja 6  Nein 0   
 
 

TOP  2 Neuerlass einer Stellplatzsatzung (StS) zum 01.10.2025  

 
Mit Novelle der Bayerischen Bauordnung durch das erste Modernisierungsgesetz wird die bis-
her staatliche Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen mit Wirkung zum 01.10.2025 kommunali-
siert, was bedeutet, dass die entsprechenden staatlichen Pflichten zu diesem Zeitpunkt entfal-
len. 
Für Städte und Gemeinden, die eine entsprechende Stellplatzsatzung einführen möchten, wur-
de ein Satzungsmuster durch den Bayerischen Gemeinde- und Städtetag zur Verfügung ge-
stellt. Dieses basiert auf Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO in der ab dem 01.10.2025 gültigen Fas-
sung.  
Für Gemeinden, die bislang über keine eigene Stellplatzsatzung verfügen und eine solche Sat-
zung erlassen möchten, empfiehlt sich grundsätzlich die Übernahme der Stellplatzschlüssel der 
GaStellV.  
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Die Mustersatzung ist entsprechend auf den Markt Dietenhofen anzupassen.  
 
Bezüglich einer möglichen Ermäßigung der Zahl der notwendigen Stellplätze einigen sich die 
Ausschussmitglieder darauf, eine Ermäßigung nicht zu gewähren.  
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Hinsichtlich der optionalen Ablöse wird sich darauf geeinigt, die Alternative 2 zu wählen.  
 
MGR Ziegler weist darauf hin in diesem Zusammenhang in der Satzung zu erwähnen, dass bei 
der Ablöse kein Parkplatz fest zugeteilt wird. 
 
Anforderungen an die Herstellung der Stellplätze sollen nicht geschaffen werden.  
 
MGR Scheiderer erkundigt sich, ob die Anzahl der Stellplätze Wohngebäude auf 3 Stellplätze je 
Wohnung erhöht werden kann. 
 
Frau Wilhelm verneint dies. Die festgelegten Höchstzahlen dürfen nicht überschritten werden. 
Demnach sind 2 Stellplätze bindend.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ortsentwicklungs-, Bau-, Umwelt- und Energieausschuss empfiehlt dem Marktgemeinderat 
den Neuerlass einer Stellplatzsatzung (StS) in Form der Mustersatzung des Bayerischen Ge-
meinde- und Städtetages zum 01.10.2025. 
 
einstimmig beschlossen Ja 6  Nein 0   
 
 

TOP  3 Neuerlass einer Spielplatzsatzung (SpS) zum 01.10.2025  

 
Mit Novelle der Bayerischen Bauordnung durch das erste Modernisierungsgesetz wird die bis-
her staatliche Pflicht zur Herstellung von Spielplätzen mit Wirkung zum 01.10.2025 kommunali-
siert, was bedeutet, dass die entsprechenden staatlichen Pflichten zu diesem Zeitpunkt entfal-
len. 
Für Städte und Gemeinden, die eine entsprechende Spielplatzsatzung einführen möchten, wur-
de ein Satzungsmuster durch den Bayerischen Gemeinde- und Städtetag zur Verfügung ge-
stellt.  
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Die Mustersatzung ist entsprechend auf den Markt Dietenhofen anzupassen.  
 
MGR Ziegler ist der Meinung, dass eine Spielplatzsatzung erstmal nicht eingeführt werden soll-
te und fragt nach, wie viele Spielplätze im Gemeindegebiet vorhanden sind. 
 
MGR Arlt antwortet, dass es 34 Spielplätze im Gemeindegebiet gibt.  
 
MGR Ziegler regt an, dass die Herstellungskosten des Spielplatzes bei einer Pflicht zur Herstel-
lung mit großer Wahrscheinlichkeit auf die monatliche Miete umgelegt wird. Durch die Einfüh-
rung der Spielplatzsatzung würden bei einem größeren Bauvorhaben demnach der Spielplatz 
sowie die Stellplätze auf dem Grundstück geschaffen werden müssen.  
 
Zweiter Bürgermeister Koschek ist der Meinung, dass die Schaffung von Spielplätzen auch 
durch den Bebauungsplan geregelt werden kann. 
 
Abschließend einigen sich die Ausschussmitglieder darauf, dass eine Spielplatzsatzung erstmal 
nicht eingeführt werden sollte.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ortsentwicklungs-, Bau-, Umwelt- und Energieausschuss empfiehlt dem Marktgemeinderat 
den Neuerlass einer Spielplatzsatzung (SpS) in Form der Mustersatzung des Bayerischen Ge-
meinde- und Städtetages zum 01.10.2025. 
 
 
einstimmig abgelehnt Ja 0  Nein 6   
 
 

TOP  4 Verschiedenes  

 
  
 
 

TOP  4.1 Aktueller Stand zu Straßenbaumaßnahmen um Dietenhofen  

 
Zweiter Bürgermeister Koschek informiert darüber, dass die Bauarbeiten an der Hochstraße bis 
zum 31.07.2025 beendet werden. Ab dem 07./08.07.2025 wird die Strecke nach Hirschneuses 
wegen der Verlegung der neuen Wasserleitung der Dillenberggruppe gesperrt werden. Außer-
dem ist die Durchfahrt Vincenzenbronn gesperrt.  
 
Beschluss: 
Zur Kenntnis. 
 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP  5 Wünsche und Anträge  
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TOP  5.1 Glasfaserausbau im Gemeindegebiet  

 
MGR Scheiderer erkundigt sich, ob der durch den Glasfaserausbau entstandene Schaden in 
der Albrecht-Dürer-Straße bereits behoben wurde. 
 
MGR Arlt antwortet, dass hier eine entsprechende Firma derzeit den Schaden behebt. 
 
Beschluss: 
Zur Kenntnis. 
 
zur Kenntnis genommen  
 
 
 
 
Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt 2. Bürgermeister Norbert Koschek um 20:00 Uhr die 
öffentliche Sitzung des Ortsentwicklungs-, Bau-, Umwelt- und Energieausschusses. 
 
 
 
 
 
 
 

Norbert Koschek    Milena Wilhelm 
2. Bürgermeister    Schriftführung 

 


